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Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV
Allgemeine Laborordnung

Beim Umgang mit gasformigen, flissigen oder festen Gefahrstoffen sowie mit Gefahrstoffen, die als
Stdube auftreten, haben Sie besondere Verhaltensregeln und die Einhaltung von bestimmten
Schutzvorschriften zu beachten.

Vorbemerkungen

Gefahrstoffe sind Stoffe oder Zubereitungen, die

sehr giftig (T+)
giftig )
dtzend ©
gesundheitsschadlich (Xn)
reizend (Xi)
brandférdernd (O)
explosionsgefahrlich (E)
hochentzlindlich (F+)
leichtentzlindlich (F)
entzlndlich

fruchtschadigend
fortpflanzungsgefdhrdend
krebserzeugend

sensibilisierend

umweltgefdhrlich (N)

sind, sowie Stoffe, die sonstige chronisch schddigende Eigenschaften besitzen oder aus denen bei
Herstellung oder Verwendung gefahrliche oder explosionsfahige Stoffe oder Zubereitungen
entstehen oder freigesetzt werden konnen. Geféhrliches biologisches Material aus der Bio- und
Gentechnik sowie Material, das Krankheitserreger Ubertragen kann, zédhlt ebenfalls zu den
Gefahrstoffen.

Der Umgang mit Stoffen, deren Ungeféhrlichkeit nicht zweifelsfrei feststeht, hat so zu erfolgen wie
der mit Gefahrstoffen.

Die Aufnahme der Stoffe in den menschliche Korper kann durch Einatmen tber die Lunge, durch
Resorption Uber die Haut sowie Uber die Schleimhaute und den Verdauungstrakt erfolgen.

1 Grundregeln

1.1 Vor dem Umgang mit Gefahrstoffen und vor der Durchfiihrung von Arbeiten, bei denen evtl.
Gefahrstoffe freigesetzt werden kdnnen, muss das Gefahrenpotential ermittelt werden.
Informationsquellen sind die Fachliteratur, Hersteller- oder Handlerkataloge und
Sicherheitsdatenblatter.

Die ermittelten Hinweise auf besondere Gefahren (R-Satze) und Sicherheitsratschlage (S-
Satze) sind verbindlich zu berticksichtigen.

Stoffe, Uber deren Geféhrlichkeit keine Angaben zu finden sind, sind grundsatzlich als
gefahrlich zu betrachten und mindestens nach den S-Satzen 22, 23, 24 und 25 zu behandeln.
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1.2 Der Inhalt der folgenden Schriften ist vor Aufnahme der Laborarbeiten zu lesen und zu
beachten: Richtlinien fur Laboratorien und Unfallverhiitungsvorschriften; Allgemeine
Laborordnung; weitere Stoffgruppen- oder Tétigkeitsbezogene Betriebsanweisungen oder
Anweisungen und sonstige Anweisungen der Vorgesetzten.

1.3 Gefahrstoffe durfen nicht in Behéltnissen aufbewahrt oder gelagert werden, die zu
Verwechslungen mit Lebensmitteln fiihren kénnen.

1.4 Gefahrstoffen sind so zu lagern oder aufzubewahren, dass nur Sachkundige Zugang dazu
haben. Sehr giftige und giftige Stoffe sind von einem Sachkundigen unter Verschluss zu
halten. Ausgebildetes Laborpersonal gilt als sachkundig.

1.5 Kuhl zu lagernde brennbare Flissigkeiten, sowie hochentzlindliche und leichtentziindliche
Stoffe diirfen nur in Kihlschranken oder Tiefkiihleinrichtungen aufbewahrt werden, deren
Innenraum explosionsgeschiitzt ist.

1.6 Samtliche StandgefaBe sind mit dem Namen des Stoffes und den Gefahrensymbolen gemaf
GefStoffV zu kennzeichnen, GefdlRe mit einem Fassungsvermdgen von mehr als 1 Liter sind
vollstandig zu kennzeichnen, d.h. auch mit R- und S-Satzen in ausgeschriebenem Text zu
versehen.

1.7  Chemikalien dirfen nur in der fir den Fortgang der Arbeiten notwendigen Menge am
Arbeitsplatz bereitgehalten werden. Auf die Mengenbegrenzung fiir brennbare Losemittel im
Labor (,,Richtlinien fur Laboratorien") wird besonders hingewiesen.

1.8 Im Labor muss stindig eine Schutzbrille mit Seitenschutz getragen werden; Brillentrager
miissen eine optisch korrigierte Schutzbrille oder aber eine Uberblicke iber der eigenen Brille
tragen.

1.9 Im Labor ist Arbeitskleidung zu tragen, deren Gewebe aufgrund des Brenn- und Schmelz-
verhaltens keine erhdhte Gefdhrdung im Brandfall erwarten lasst, z.B. ein Baumwollkittel. Die
Kleidung soll den Kérper und die Arme ausreichend bedecken.

1.10 Es darf nur festes, geschlossenes und trittsicheres Schuhwerk getragen werden.
1.11 Das Essen, Trinken, Rauchen und Aufbewahren von Lebensmitteln im Labor ist untersagt.

1.12 Die in den S-Sétzen, speziellen Schutzvorschriften und Betriebsanweisungen vorgesehenen
Kérperschmutzreste wie Korbbrillen, Gesichtsschutz und geeignete Handschuhe sind zu
benutzen.

1.13 Mit Chemikalien benetzte Handschuhe sind sofort zu reinigen. Auf keinen Fall diirfen Tdren,
Schreibtische, Stiihle etc. mit verschmutzen Handschuhen bertihrt werden.

1.14 Das Einatmen von Ddmpfen und Stduben sowie der Kontakt von Gefahrstoffen mit Haut und
Augen sind zu vermeiden. Arbeiten mit giftigen und aggressiven Gasen, staubférmigen oder
solchen Gefahrstoffen, die einen hohen Dampfdruck besitzen, diirfen grundsétzlich nur im
Abzug und in den dafilir vorgesehenen Rdumen (z.B. Stinkraum) ausgefiihrt werden. Kulturen
mit starker Ausbildung von Luftporen (z.B. Pilze) miissen dicht verschlossen gehalten werden.

1.15 Beim Umgang mit sehr giftigen oder dtzenden Druckgasen ist eine Atemschutzmaske mit
geeignetem Filter am Arbeitsplatz bereitzuhalten.

1.16 Das Labor und die Arbeitsplatze missen sauber und aufgerdumt sein. Der FuRboden ist von
abgestellten Gegenstanden freizuhalten.
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Allgemeine Schutz- und Sicherheitseinrichtungen

Das Arbeiten mit Gefahrstoffen ist nur erlaubt, wenn mindestens zwei Personen im Gefahren-
bereich anwesend sind.

Unbefugte haben keinen Zutritt zum Labor.

Flucht- und Rettungswege sind von allen abgestellten Gegenstanden freizuhalten.
Chemikalien und brandlasterh6hende Stoffe (z.B. Papier, Holz, Styropor) diirfen im Verlauf der
Fluchtwege nicht aufbewahrt, rollbare Geréte nicht abgestellt werden. Rauchabschlusstiiren
sind geschlossen zu halten.

Die Frontschieber der Abziige sind zu schlieBen. Die Funktionsfahigkeit der Abzilige ist vor
Arbeitsbeginn zu kontrollieren (ggf. durch Kontrolle der Anzeige, oder z.B. durch einen
Papierstreifen oder Wollfaden). Defekte Abzlige dirfen nicht benutzt werden.

Feuerlscher, Loschsandbehélter und Behdlter fur Aufsaugmaterial sind nach jeder Benutzung
zu befullen. Benutzte Feuerloscher, auch solche mit defekter Plombierung, sind der Leitwarte
(Tel. 5972) zu melden. Der Inhalt der in den Labors befindlichen Erste-Hilfe-Kasten ist
regelmaRig auf seine Vollstandigkeit zu tberprifen und ggf. entsprechend ergénzen zu lassen.

Informieren Sie sich Uber das Warnsignal (z.B. bei Feueralarm) sowie tiber den Standort und
die Funktionsweise der Notfallabsperrvorrichtungen fir die Gas- Wasser- und Stromzufuhr.
Nach Eingriffen in die Gas-, Strom- und Wasserversorgung ist unverziiglich die Leitwarte (Tel.
5972) zu informieren. Eingriffe sind auf Notfélle zu beschrdnken und die von den MalBnahmen
betroffenen zu warnen.

Bodeneinldufe und Becken-Siphons sind mit Wasser gefillt zu halten (monatlich kontrollieren
und ggf. nachzufillen). Wasserabldufe, die sich unter Wasserhdhnen mit einem gelben Ring
auf der Stirnseite befinden, miinden in den hausinternen Kihlkreislauf. In diese darf nur
Klhlwasser eingeleitet werden.

Abfallminderung und -entsorgung

Die Menge geféhrlicher Abfélle kann u.a. dadurch vermindert werden, dass nur die
notwendigen Mengen von Stoffen in Reaktionen eingesetzt werden. Der Weiterverwendung
und der Wiederaufarbeitung, z.B. von Losungsmitteln, ist der Vorzug vor der Entsorgung zu
geben.

Anfallende, nicht weiter verwendbare Stoffe und Chemikalien, die aufgrund ihrer
Eigenschaften als besonders iberwachungsbedurftige Abfélle (, Sonderabfélle") einzustufen
sind, missen entsprechend der Betriebsanweisung ,, Sonderabfallentsorgung" entsorgt
werden. Gleiches gilt fir Druckgasflaschen, die zu entsorgenden Leeremballagen,
Betriebsmittel und andere, mit Chemikalien verunreinigte Materialien.

Sonderabfélle werden von der Abteilung Abfallentsorgung in folgenden Gruppen gesammelt:
«  Losemittel

+ Betriebsmittel

+ Glas und Keramik

+ Filter- und Aufsaugmassen

« Schwermetalle

+ Alte Laborchemikalien

» Anorganische Sauren
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+  Quecksilber

« Fixier- und Entwicklerbader
+ Krankenhausspezifisches

- Altol

+ Bohr- und Schleifemulsionen

Aktuelle Informationen sind der Internetseite http://www.uni-bielefeld.de/chemie/sae/ und
der Abfallbroschiire des Dezernats IV der Uni-Bielefeld zu entnehmen.

4 Verhalten in Gefahrensituationen

Das Verhalten fur viele Gefahrensituationen ist nicht restlos vorausplanbar, dennoch ist es
notwendig, sich die Verhaltensregeln fur die wahrscheinlichsten Gefahrensituationen einzupragen.

Beim Auftreten gefdhrlicher Situationen, z.B. Feuer, Austreten gasférmiger Schadstoffe, Auslaufen
von Losemitteln, sind die folgenden Anweisungen einzuhalten:

4.1 Ruhe bewahren und Gberstiirztes, uniberlegtes Handeln vermeiden.
4.2  Personenschutz geht vor Sachschutz!

4.3 Gefdhrdete Personen warnen, gegebenenfalls zum Verlassen der R&ume auffordern. Eventuell
die Raumung aller angrenzenden Laboratorien veranlassen und erst nach Beseitigung der
Gefahr wieder betreten.

4.4 Gefdhrdete Versuche abstellen; Gas, Strom und ggf. Wasser abstellen. Das Kihlwasser muss
weiterlaufen!

4.5 Bei Unfillen mit Gefahrstoffen, die Langzeitschdden auslosen kénnen oder die zu Unwohlsein
oder Hautreaktionen gefuihrt haben, oder bei Verdacht auf Gesundheitsschadigung ist ein Arzt
aufzusuchen. Der Arbeitskreisleiter und der Projektleiter sind dartiber zu informieren.

4.6 Eine Unfallmeldung ist unverziiglich im Dekanat der Fakultdt zu erstatten.

4.7 Besteht Explosionsgefahr oder besteht eine andere Gefdhrdung durch z.B. das Ausstrémen
toxischer Gase, so ist der ndchstgelegene Feuermelder im Treppenturm zu betdtigen, da
dadurch der gesamte Bauteil alarmiert und gerdumt wird.

4.8 Beim Ausfall der Liftungsanlagen alle Arbeiten mit Gefahrstoffen einstellen, Labor nach
Abschalten der Gerdte verlassen und die Leiterin oder den Leiter des Arbeitskreises
verstandigen.

4.9 Weiter sind folgende Verhaltensregeln zu beachten:
» Brandschutzordnung der Universitat,
« Verhalten im Brandfall,

« Verhalten im Alarmfall.

5 Grundsitze der Erste-Hilfe-Leistung

Die im folgenden aufgefiihrten Grundsdtze kdnne nur ausgewdhlte Erste-Hilfe-MaBnahmen
aufzeigen, zu denen jedes Fakultatsmitglied verpflichtet ist. Weiter, auch Chemie-Unfall-spezifische
Hinweise finden sich in Kap. 11 der Broschiire ,Sicheres Arbeiten in chemischen Laboratorien®.
Ferner sei auf die wiederkehrenden kostenlosen Erste-Hilfe-Kurse in der Universitdt Bielefeld
hingewiesen. Wahrend der Dienstzeit ist die Sanitétsstelle in C01-227 (Tel. 6352) gedffnet.

Autor: Stefan Weidner Datei: allg-laborordnung_cebitec.odt Letzte Anderung: 22.11.07




Universitat Bielefeld Betriebsanweisung Stand November 2007
CeBiTec-Laborgebdude G Allgemeine Laborordnung Seite 5/7

5.1

5.2
53

5.4

5.5

5.6
5.7

5.8

59
5.10
5.11

5.12

Bei allen Hilfeleistungen ist auf die eigene Sicherheit zu achten! Falls nétig moglichst schnell
einen Notruf ausfiihren. Notrufe sind grundsétzlich tiber die zentrale Leitwarte abzugeben
(Tel. 112).

Personen aus dem Gefahrenbereich bergen und an die frische Luft bringen.

Brénde, insbesondere Kleinbridnde I6schen. Kleiderbrdnde nur mit einer Loschdecke oder mit
Wasser l6schen.

Notduschen nutzen; mit Chemikalien verschmutzte Kleidung vorher entfernen, notfalls bis auf
die Haut ausziehen; mit Wasser und Seife reinigen; bei schlecht wasserldslichen Substanzen
diese mit Polyethylenglykolen von der Haut abwaschen und mit Wasser nachspilen. Nie
organische Losungsmittel verwenden.

Bei Augenverdtzungen am besten mit einer am Trinkwassernetz fest installierten
Augennotdusche oder mit weichem, umkippendem Wasserstrahl beide Augen von aufen her
zur Nasenwurzel bei gespreizten Augenlidern 10 Minuten oder ldnger spulen.

Atmung und Kreislauf priifen und tGberwachen.

Bei Bewusstsein gegebenenfalls Schocklage erstellen; Beine nur leicht (max. 10 cm) tber
Herzhdhe mit entlasteten Gelenken lagern.

Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in die stabile Seitenlage bringen; sonst Kopf
Uberstrecken und bei einsetzender Atmung in die stabile Seitenlage bringen; sonst - unter
Pulskontrolle - sofort mit der Beatmung beginnen. (Bei Herzstillstand: Herz-Lungen-
Wiederbelebung durch ausgebildete Personen).

Blutungen stillen, Verbande anlegen, dabei Einmalhandschuhe benutzen.
Verletzte Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes nicht allein lassen!

Benachrichtigung des Arztes sicherstellen. Angabe der Chemikalien méglichst mit Hinweisen
aus Betriebsanweisung, Sicherheitsdatenbldttern oder sonstigen Quellen sicherstellen
(Vergiftungsregister oder ,Hommel" Handbuch der gefahrlichen Giiter, Sonderregal Chemie-
Bibliothek in E1; , Kiihn-Biret" Merkblatter gefdhrlicher Arbeitsstoffe, Sonderregal Chemie-
Bibliothek). Erbrochenes und Chemikalien sicherstellen. Unbedingt Telefonnummer mitgeben,
bei der Arzt im Zweifelsfall riickfragen kann.

Zur Ersten Hilfe bei kleineren Verletzungen dienen die Erste-Hilfe-Késten; Blutung stillen,
Verbédnde anlegen, dabei die Einmalhandschuhe aus dem Erste-Hilfe-Kasten benutzen. Eintrag
in das Verbandsbuch nicht vergessen! Im Zweifelsfall sollte eine fachkundige Wundversorgung
in der Unfallklinik oder bei Durchgangsarzt erfolgen.

Notruf
Unfall
Rettungshubschrauber 112
Krankentransport es meldet sich die Leitwarte
Feuer

Dieser hausinterne Notruf ist von jedem Telefon innerhalb der Universitdt ohne Vorwahl méglich.
Die Leitwarte ist rund um die Uhr besetzt.

Setzen Sie einen Notruf nach folgendem Schema ab:

WO st der Unfallort? Raum-Nummer, Bauteil
WAS st passiert? Wie viele Verletzte, welche Verletzungen
WER ruft an? Ihren Namen nennen
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Rickfragen abwarten! Gesprach wird durch den Diensthabenden der Leitwarte beendet.
Diensthabender verstandigt auch den Sanitatsdienst der Universitat zur weiteren Hilfeleistung.

7 Giftnotruf

Bei Vergiftungsunfillen beschaffen Sie sich in jedem Fall Informationen Uber die aktuelle
Vergiftung bei einer der folgenden Stellen:

Informations- und Behandlungszentrum

Reanimationszentrum der Uni-Klinik Rudolf Virchow, Spandauer Damm 130, 14059 Berlin

Tel. 0-(030) 45053555

oder 0-(030) 45053565

Informationszentrale gegen Vergiftungen der RFW-Uni, Adenaueralle 119, 53113 Bonn
Tel. 0-(0228) 2873211

oder 0-(0228) 2873333

Medizinische Klinik 11, Salzdahlumer StraRe 90, 38126 Braunschweig

Tel. 0-(0531) 62290

weitere Hinweise oder Telefonnummern z.B. in der GIFTLISTE in der Bibliothek im Sonderregal
. Sicherheit im Labor” Q | 410 oder im Internet unter http://www.giftnotruf.de/d-zentr.htm

Jede wirkliche oder auch nur mogliche Vergiftung ist als dringender Notfall anzusehen.

8 Verhalten im Brandfall

Ruhe bewahren und Panik vermeiden. Entstehungsbrand mit Eigenmitteln [&schen.
(Leiterinnen oder Leiter des Arbeitskreises oder des Praktikums benachrichtigen). Bei
Loschversuchen Riickzugsmoglichkeiten beachten. Rauch versperrt den Rickweg evtl. sehr
schnell.

8.1 Entstehungsbrand

Brande, die noch nicht auf Einrichtungsgegenstinde Ubergegriffen haben, z.B. Olbrand,
Losungsmittelbrand in Apparatur usw.

Loschen

Geeignetes Loschmittel benutzen, z.B. kein Wasser fiir Metalle oder brennendes Ol.
Besondere Gefahren, wie giftige Gase, Dampfe usw. beachten. Brennbare Stoffe,
Druckgasflaschen aus Brandndhe entfernen.

8.2 Fortgeschrittener Brand
Brande, die bereits auf Einrichtungsgegenstiande tbergegriffen haben.

Feuermelder in Treppenhdusern betétigen, verletzte Personen aus Brandnihe entfernen.
Leitwarte (NOTRUF 112) informieren Uber: Brandort, AusmaB, verletzte und evtl.
eingeschlossene Personen, besondere Gefahren: Druckgasflaschen, giftige Gase, groBere
Lésungsmittelmengen usw.

Gebéude auf dem kiirzesten Fluchtweg verlassen.

Keine Fahrstihle benutzen.
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Sammeln auf dem Gehweg neben dem Laborgebdude G. Auf Vollzdhligkeit prifen. Wer
konnte eingeschlossen sein?

Feuerwehr einweisen. Sollte nur durch ortskundige Personen geschehen.

Feuerwehrzufahrten freihalten. Fahrzeuge sind auf den Parkpldtzen zu belassen. Entwarnung
erfolgt erst durch die Dekanin oder den Dekan bzw. deren Vertretung.

Verhalten im Alarmfall

Bei Ertonen der Alarmhupen auf den Fluren (gleichmaRig unterbrochener Dauerton von 5
Minuten) oder nach Aufforderung durch Angestellte haben alle Personen sofort das Gebdude
zu den Notausgédngen hin zu verlassen und sich auf dem Sammelplatz am Laborgebdude G
einzufinden.

Laufende Versuche sind zu unterbrechen und zu sichern (Entfernen von Heizbddern, jedoch
Weiterbetrieb von Kithlung usw.).

Jeder achtet darauf, dass alle Personen mit ihm den Raum verlassen. Behinderten und
Besuchern ist zu helfen.

Beim Verlassen des Raumes sind alle Tliren und Fenster geschlossen zu halten. Sie sind nur
dann zu &ffnen, wenn z.B. durch Rauchentwicklung Menschen in Gefahr geraten.

Fluchtwege in den Zahnen sind die Treppentlirme. Aufziige diirfen nicht benutzt werden. Die
Notausgdnge sind durch das entsprechende Symbol kenntlich gemacht; sie befinden sich im
Treppenhaus neben dem Eingang, auf halber Hohe zwischen der Ebene 01 und 02 und im
hinteren, innen liegendem Treppenhaus in der Ebene 02.

Auf dem Sammelplatz ist eine sofortige gegenseitige Kontrolle unter den Dienstkraften und
Studierenden zur schnellen Feststellung fehlender Personen erforderlich. Dem oder der
Vorgesetzten oder dem Sicherheitspersonal ist Bericht zu erstatten, wer wo im Gebaude
verblieben ist.

Den Anweisungen des Sicherheitspersonals (Kennzeichen: gelbe Armbinde) ist unbedingt
Folge zu leisten.

Zur Sicherung der freien Zufahrtswege fur Notfahrzeuge (Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei)
missen Kraftwagen auf den Parkpldtzen bleiben.

Entwarnung wird erst durch den Leiter des Gebdudes bzw. deren Vertretung gegeben.
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	1.16Das Labor und die Arbeitsplätze müssen sauber und aufgeräumt sein. Der Fußboden ist von abgestellten Gegenständen freizuhalten.

	2Allgemeine Schutz- und Sicherheitseinrichtungen
	2.1Das Arbeiten mit Gefahrstoffen ist nur erlaubt, wenn mindestens zwei Personen im Gefahren­bereich anwesend sind.
	2.2Unbefugte haben keinen Zutritt zum Labor.
	2.3Flucht- und Rettungswege sind von allen abgestellten Gegenständen freizuhalten. Chemikalien und brandlasterhöhende Stoffe (z.B. Papier, Holz, Styropor) dürfen im Verlauf der Fluchtwege nicht aufbewahrt, rollbare Geräte nicht abgestellt werden. Rauchabschlusstüren sind geschlossen zu halten.
	2.4Die Frontschieber der Abzüge sind zu schließen. Die Funktionsfähigkeit der Abzüge ist vor Arbeitsbeginn zu kontrollieren (ggf. durch Kontrolle der Anzeige, oder z.B. durch einen Papierstreifen oder Wollfaden). Defekte Abzüge dürfen nicht benutzt werden.
	2.5Feuerlöscher, Löschsandbehälter und Behälter für Aufsaugmaterial sind nach jeder Benutzung zu befüllen. Benutzte Feuerlöscher, auch solche mit defekter Plombierung, sind der Leitwarte (Tel. 5972) zu melden. Der Inhalt der in den Labors befindlichen Erste-Hilfe-Kästen ist regelmäßig auf seine Vollständigkeit zu überprüfen und ggf. entsprechend ergänzen zu lassen.
	2.6Informieren Sie sich über das Warnsignal (z.B. bei Feueralarm) sowie über den Standort und die Funktionsweise der Notfallabsperrvorrichtungen für die Gas- Wasser- und Stromzufuhr. Nach Eingriffen in die Gas-, Strom- und Wasserversorgung ist unverzüglich die Leitwarte (Tel. 5972) zu informieren. Eingriffe sind auf Notfälle zu beschränken und die von den Maßnahmen betroffenen zu warnen.
	2.7Bodeneinläufe und Becken-Siphons sind mit Wasser gefüllt zu halten (monatlich kontrollieren und ggf. nachzufüllen). Wasserabläufe, die sich unter Wasserhähnen mit einem gelben Ring auf der Stirnseite befinden, münden in den hausinternen Kühlkreislauf. In diese darf nur Kühlwasser eingeleitet werden.

	3Abfallminderung und -entsorgung
	3.1Die Menge gefährlicher Abfälle kann u.a. dadurch vermindert werden, dass nur die notwendigen Mengen von Stoffen in Reaktionen eingesetzt werden. Der Weiterverwendung und der Wiederaufarbeitung, z.B. von Lösungsmitteln, ist der Vorzug vor der Entsorgung zu geben.
	3.2Anfallende, nicht weiter verwendbare Stoffe und Chemikalien, die aufgrund ihrer Eigenschaften als besonders überwachungsbedürftige Abfälle („Sonderabfälle“) einzustufen sind, müssen entsprechend der Betriebsanweisung „Sonderabfallentsorgung“ entsorgt werden. Gleiches gilt für Druckgasflaschen, die zu entsorgenden Leeremballagen, Betriebsmittel und andere, mit Chemikalien verunreinigte Materialien.
	3.3Sonderabfälle werden von der Abteilung Abfallentsorgung in folgenden Gruppen gesammelt:

	4Verhalten in Gefahrensituationen
	4.1Ruhe bewahren und überstürztes, unüberlegtes Handeln vermeiden.
	4.2Personenschutz geht vor Sachschutz!
	4.3Gefährdete Personen warnen, gegebenenfalls zum Verlassen der Räume auffordern. Eventuell die Räumung aller angrenzenden Laboratorien veranlassen und erst nach Beseitigung der Gefahr wieder betreten.
	4.4Gefährdete Versuche abstellen; Gas, Strom und ggf. Wasser abstellen. Das Kühlwasser muss weiterlaufen!
	4.5Bei Unfällen mit Gefahrstoffen, die Langzeitschäden auslösen können oder die zu Unwohlsein oder Hautreaktionen geführt haben, oder bei Verdacht auf Gesundheitsschädigung ist ein Arzt aufzusuchen. Der Arbeitskreisleiter und der Projektleiter sind darüber zu informieren.
	4.6Eine Unfallmeldung ist unverzüglich im Dekanat der Fakultät zu erstatten.
	4.7Besteht Explosionsgefahr oder besteht eine andere Gefährdung durch z.B. das Ausströmen toxischer Gase, so ist der nächstgelegene Feuermelder im Treppenturm zu betätigen, da dadurch der gesamte Bauteil alarmiert und geräumt wird.
	4.8Beim Ausfall der Lüftungsanlagen alle Arbeiten mit Gefahrstoffen einstellen, Labor nach Abschalten der Geräte verlassen und die Leiterin oder den Leiter des Arbeitskreises verständigen.
	4.9Weiter sind folgende Verhaltensregeln zu beachten:

	5Grundsätze der Erste-Hilfe-Leistung
	5.1Bei allen Hilfeleistungen ist auf die eigene Sicherheit zu achten! Falls nötig möglichst schnell einen Notruf ausführen. Notrufe sind grundsätzlich über die zentrale Leitwarte abzugeben (Tel. 112).
	5.2Personen aus dem Gefahrenbereich bergen und an die frische Luft bringen.
	5.3Brände, insbesondere Kleinbrände löschen. Kleiderbrände nur mit einer Löschdecke oder mit Wasser löschen.
	5.4Notduschen nutzen; mit Chemikalien verschmutzte Kleidung vorher entfernen, notfalls bis auf die Haut ausziehen; mit Wasser und Seife reinigen; bei schlecht wasserlöslichen Substanzen diese mit Polyethylenglykolen von der Haut abwaschen und mit Wasser nachspülen. Nie organische Lösungsmittel verwenden.
	5.5Bei Augenverätzungen am besten mit einer am Trinkwassernetz fest installierten Augennotdusche oder mit weichem, umkippendem Wasserstrahl beide Augen von außen her zur Nasenwurzel bei gespreizten Augenlidern 10 Minuten oder länger spülen.
	5.6Atmung und Kreislauf prüfen und überwachen.
	5.7Bei Bewusstsein gegebenenfalls Schocklage erstellen; Beine nur leicht (max. 10 cm) über Herzhöhe mit entlasteten Gelenken lagern.
	5.8Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in die stabile Seitenlage bringen; sonst Kopf überstrecken und bei einsetzender Atmung in die stabile Seitenlage bringen; sonst - unter Pulskontrolle - sofort mit der Beatmung beginnen. (Bei Herzstillstand: Herz-Lungen-Wiederbelebung durch ausgebildete Personen).
	5.9Blutungen stillen, Verbände anlegen, dabei Einmalhandschuhe benutzen.
	5.10Verletzte Personen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes nicht allein lassen!
	5.11Benachrichtigung des Arztes sicherstellen. Angabe der Chemikalien möglichst mit Hinweisen aus Betriebsanweisung, Sicherheitsdatenblättern oder sonstigen Quellen sicherstellen (Vergiftungsregister oder „Hommel“ Handbuch der gefährlichen Güter, Sonderregal Chemie-Bibliothek in E1; „Kühn-Biret“ Merkblätter gefährlicher Arbeitsstoffe, Sonderregal Chemie-Bibliothek). Erbrochenes und Chemikalien sicherstellen. Unbedingt Telefonnummer mitgeben, bei der Arzt im Zweifelsfall rückfragen kann.
	5.12Zur Ersten Hilfe bei kleineren Verletzungen dienen die Erste-Hilfe-Kästen; Blutung stillen, Verbände anlegen, dabei die Einmalhandschuhe aus dem Erste-Hilfe-Kasten benutzen. Eintrag in das Verbandsbuch nicht vergessen! Im Zweifelsfall sollte eine fachkundige Wundversorgung in der Unfallklinik oder bei Durchgangsarzt erfolgen.
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	9.1Bei Ertönen der Alarmhupen auf den Fluren (gleichmäßig unterbrochener Dauerton von 5 Minuten) oder nach Aufforderung durch Angestellte haben alle Personen sofort das Gebäude zu den Notausgängen hin zu verlassen und sich auf dem Sammelplatz am Laborgebäude G einzufinden.
	9.2Laufende Versuche sind zu unterbrechen und zu sichern (Entfernen von Heizbädern, jedoch Weiterbetrieb von Kühlung usw.).
	9.3Jeder achtet darauf, dass alle Personen mit ihm den Raum verlassen. Behinderten und Besuchern ist zu helfen.
	9.4Beim Verlassen des Raumes sind alle Türen und Fenster geschlossen zu halten. Sie sind nur dann zu öffnen, wenn z.B. durch Rauchentwicklung Menschen in Gefahr geraten.
	9.5Fluchtwege in den Zähnen sind die Treppentürme. Aufzüge dürfen nicht benutzt werden. Die Notausgänge sind durch das entsprechende Symbol kenntlich gemacht; sie befinden sich im Treppenhaus neben dem Eingang, auf halber Höhe zwischen der Ebene 01 und 02 und im hinteren, innen liegendem Treppenhaus in der Ebene 02.
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	9.7Den Anweisungen des Sicherheitspersonals (Kennzeichen: gelbe Armbinde) ist unbedingt Folge zu leisten.
	9.8Zur Sicherung der freien Zufahrtswege für Notfahrzeuge (Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei) müssen Kraftwagen auf den Parkplätzen bleiben.
	9.9Entwarnung wird erst durch den Leiter des Gebäudes bzw. deren Vertretung gegeben.


